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 Einleitung 

 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Wadern plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Nunkirchen. 

Der Neubau soll westlich des bestehenden Feuerwehrhauses erfolgen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird als Sondergebiet Feuerwehrgerätehaus 

ĂSO- FWGñ festgesetzt. Er umfasst eine Fläche von rund 6.300 m². 

Im Rahmen der geplanten Maßnahme soll ein modernes Feuerwehrhaus gebaut werden, das 

sowohl den heutigen feuerwehrtechnischen Anforderungen als auch den infrastrukturellen An-

sprüchen gerecht wird. 

Da die Planung Maßnahmen vorbereitet, die zu Konflikten mit geschützten Tier- und Pflanzen-

arten führen können, ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich. Die 

Artenschutzprüfung gemäß §§ 44 und 45 BNatSchG ist eine eigenständige Prüfung im Rah-

men der naturschutzrechtlichen Zulassung eines Vorhabens. Im Folgenden werden die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich 

der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, Ar-

ten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt 

und dargestellt. 

Das Ingenieurbüro Paulus & Partner wurde von der Stadt Wadern mit der Erstellung der spe-

ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. 

 Rechtliche Grundlagen 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften er-

lassen worden. Der Bundesgesetzgeber hat 2009 durch die Neufassung der §§ 44 und 45 

BNatSchG die europarechtlichen Regelungen zum Artenschutz, die sich aus der FFH-RL und 

der VSchRL ergeben, umgesetzt. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören 

(Zugriffsverbote)." 

Mit der Erweiterung des § 44 BNatSchG durch den Absatz 5 wird eine akzeptable und im 

Vollzug praktikable Lösung bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen erzielt: 

ĂF¿r nach Ä 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrªchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-

schaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- 

und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a 

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 

betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 

ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Be-

einträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnah-

men nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderli-

chen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung 

der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 

Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.ñ 

Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote für nach § 15 

zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 

Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, nur für die in Anhang 

IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vo-

gelarten gem. Art. 1 VSchRL. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-

schaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt bzw. können nicht ausgeschlossen werden, müssen 

für eine Projektzulassung die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt 

sein. 

Artikel 16 Abs. 1 FFH-RL und Art. 9 Abs. 2 der VSchRL sind hierbei zu beachten. 

Als einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG nachgewie-

sen werden, dass: 

¶ zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, 

¶ zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der rele-

vanten Arten führen, nicht gegeben sind, 

¶ keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einer Art 

zu erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand eine Verbesserung 

nicht behindert wird. 

Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-RL bedeutet dies bei Arten des Anhangs 

IV der FFH-Richtlinie: 

¶ das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes 

führen und 

¶ das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhaltungszustand 

befinden, diesen nicht weiter verschlechtern und eine Wiederherstellung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes nicht behindern. 

Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhaltungszustand nicht ver-

schlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo). 
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 Datengrundlage/-erhebungen 

Für die vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung wurden keine gesonderten Erhebungen zu 

Tierarten- bzw. Tierartengruppen durchgeführt. Die artenschutzrechtliche Prüfung basiert auf 

einer Potentialabschätzung anhand der örtlichen Biotoptypen und deren Lebensraumfunktio-

nen sowie den artspezifischen Ansprüchen und Verbreitungsschwerpunkten. 

 

In der Relevanzpr¿fung wurden die folgenden Ăplanungsrelevanten Artenñ ber¿cksichtigt: 

¶ Arten des Anhangs IV der FFH-RL (sofern im Saarland vorkommend) 

¶ Vogelarten der Roten Liste des Saarlandes (ohne Kategorie Ă0ñ) 

 

An wesentlichen Datengrundlagen dienten dazu: 

¶ Arten und Biotopschutzdaten des Saarlandes, abrufbar im GeoPortal Saarland (LVGL 

2019), 

¶ Atlas der Brutvögel des Saarlandes (Bos et al. 2005), 

¶ Atlas Deutscher Brutvogelarten (GEDEON et al. 2014), 

¶ Angaben zur Verbreitung verschiedener Taxa in der Roten Liste des Saarlandes (MFU 

& DELATTINIA 2008), 

¶ Atlas der Libellen der Großregion (TROCKUR et al. 2010), 

¶ Fundortkarten des Hirschkäfers (NATURE TWO 2016), 

¶ Angaben zur Verbreitung des Bibers im Saarland (NABU 2015), 

¶ Schmetterlinge im Saarland und Randgebieten (WERNO 2018), 

¶ Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands (DGHT 2014), 

¶ Wildkatzenwegeplan (BUND 2018). 

Angaben zur Ökologie der Arten entstammen der gängigen Literatur (BAUER et al. 2011, DIETZ 

& KIEFER 2014, DIJKSTRA 2014, GEDEON et al. 2014, GÜNTHER 1996, LBM 2011, LFU 2014, 

SETTELE & STEINER 2015, TROCKUR et al. 2010). 
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 Beschreibung des Planungsraumes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt: 

¶ Im Norden und Osten: durch die bestehende Wohnbebauung des Stadtteils Nunkir-

chen, 

¶ Im Süden: durch Gehölzbestände des Talbereichs des Nunkircher Baches, 

¶ Im Westen durch einen Gemüsehof und weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Der Großteil des Plangebiets wird von Verkehrsflächen und Siedlungsbiotopen eingenommen. 

Lediglich im südlichen und westlichen Teil sind Gehölze vorzufinden. 

Im Zentrum des Geltungsbereichs dominieren die Straßenflächen (VB3) sowie die Parkplätze 

(HV3) und die Verkehrsrasenflächen (HC4). Die Verkehrsrasenflächen sind begrünte Ab-

schnitte zwischen den Parkplätzen, die mit Linden (BF3, lk) bestanden sind. Zusammen er-

scheinen die zuvor genannten Biotope wie ein größerer öffentlicher Platz. 

Abb. 1: Blick auf das Zentrum des Plangebiets. 

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus (HN0) und seine Nebenanlagen ï Hofplatz, versiegelt 

(HT1) und Lagerplatz, unversiegelt (HT3) ï liegen im östlichen Teil des Plangebiets. Südlich 
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des Lagerplatzes verläuft ein Rad- u. Fußweg, der an eine Grünfläche (HM0) angrenzt, die 

wiederum mit Linden bestanden ist. 

Der westliche Teil des Plangebiets wird von zwei Feldgehölzen (BA1, la, lm1 und BA1, la) 

eingenommen, die durch einen Erdweg (VB3) voneinander getrennt werden. Im größeren der 

beiden Feldgehölze (BA1, la, lm1) sind in der Baumschicht Weiden (la) (Salix fragilix) und 

Zitterpappeln (lm1) (Populus tremula) vertreten. Die Gehölze sind allenfalls als geringes 

Baumholz (ta2) (BHD 14-38 cm) anzusprechen. In der Strauchschicht sind die zuvor genann-

ten Arten als Stangenholz (ta3) (BHD 7 - 14 cm) einzustufen. Zudem sind in der Strauch-

schicht Brombeeren (Rubus fruticosus), Efeu (Hedera helix) sowie die Europäische Stech-

palme (Ilex aquifolium) zugegen. In der Krautschicht finden sich neben Brombeeren (Rubus 

fruticosus) und Efeu (Hedera helix) auch Brennnesseln (Urtica dioica) und das Weiße Labkraut 

(Galium album). 

Abb. 2: Feldgehölz (BA1, la, lm1). 

Die Artenzusammensetzung des kleineren der beiden Feldgehölze (BA1, la) ist vergleichbar 

mit der Zusammensetzung des größeren Feldgehölzes. Die Zitterpappeln (Populus tremula) 

sind hier zwar noch nicht bis in die Baumschicht vorgedrungen, in der Strauchschicht konnten 

dennoch einige Individuen vorgefunden werden. Die Weiden (Salix fragilis) in der Baumschicht 






























